
SATZUNG 

vom 25.02.2017 

§ 1 Name, Zweck, Sitz und Gerichtsstand 


Der an1 22. März 1952 gegründete Verein führt den Namen "SHOWBAND RASTEOE". Er 

verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und ist somit selbstlos tätig. 

Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 


Der Verein hat sich insbesondere die Aufgabe gestellt, die musikfreudige Jugend 

zusammenzuführen und in kameradschaftlicher Weise die Musik zu pflegen und zu 

verbreiten. 


Der Sitz des Vereins ist Rastede. Der Verein soll im Vereinsregister eingetragen sein. 


§ 2 Mittel des Vereins 


Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch 

Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 

Vergütungen begünstigt werden. 


§ 3 Aufnahn1e und Ausschluss von Mitgliedern 


Ordentliches Mitglied kann jeder werden, der sich für die Belange des Vereins einsetzen will. 

Dieses können Einzelpersonen, Vereine, Körperschaften, Verbände und Firmen sein. 


Bei Aufnahme eines Minderjährigen ist die schriftliche Zustimmung des gesetzlichen 

Vertreters erforderlich. 


Die Aufnahme eines Mitgliedes hat schriftlich zu erfolgen. Die Mitgliederliste soll bei der 

Jahreshauptversammlung ausgelegt werden. 

Der Austritt kann nur zum Jahresschluss erfolgen und ist dem Vorstand unter Wahrung einer 

Kündigungsfrist von einem Monaischriftlich anzuzeigen. 
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§ 5 Beitrag, Beitragseinzug, Inventarverzeichnis 

Die Höhe des Jahresbeitrages wird in der Jahreshauptversamrnlung festgesetzt. Derselbe 
wird einmal jährlich fällig und durch Banklastschrift eingezogen. Die Vereinsbeiträge können 
aus besonderem Anlass ganz oder teilweise vom Vorstand erlassen werden. Ehrenmitglieder 
Sind von der Beitragszahlung befreit. 

Über das gesamte Sachvermögen des Vereins ist ein Inventarverzeichnis zu führen und 
laufend zu vervollständigen. 

§ 6 Vorstand, Beirat. Aufgabenverteilung 

Der Vorstand besteht aus: 

a.) 1. Vorsitzenden 
b.) 2. Vorsitzenden 
c.) Kassenwart 
d.) Schriftführer 

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich von zwei Vorstandsmitgliedern vertreten, 
darunter 1. Vorsitzender oder 2. Vorsitzender oder Schriftführer. 

Dem Vorstand steht zur Unterstützung ein Beirat zur Seite. 
Dieser besteht aus: 

a.) stellvertretender Kassenwart 
b.) stellvertretender Schriftführer 
c.) Uniform- und Instrumentenwart 
d.) P ressewa rt 

Der Beirat kann bei Bedarf vom Vorstand erweitert werden. 

Vorstand und Beirat werden auf die Dauer von drei Jahren gewählt. 
Es werden im gleichen Jahr gewählt: 

1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 
Sch riftfü h rer Kassenwart 
stellvertr. Kassenwart stellvertr. Schriftführer 
Uniform- und Instrumentenwart Pressewart 



Mitgliederversammlungen. Während der Wahl des 1. Vorsitzenden wird die Versammlung 
durch ein von der Mitgliederversammlung zu bestimmendes Mitglied geleitet. 

Für den Lehr- und Übungsbetrieb werden vom Vorstand Übungsleiter bestellt. 

Die Verteilung der Arbeit regeln der Vorstand und der Beirat unter sich. 

Ehrenmitglieder können an jeder Vorstandssitzung teilnehmen . Sie sind jedoch nicht 
stimmberechtigt. 

§ 7 Geschäftsjahr, Kassenführung, Kassenprüfer 

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 

Die Kasse ist zum 31. Dezember eines jeden Jahres abzuschließen und durch zwei dafür 

gewählte Mitglieder, die dem Vorstand nicht angehören dürfen, zu prüfen. 


Der Kassenwart verwaltet unter der Leitung und Aufsicht des Vorstandes die Vereinskasse. 

Er ist für die ordnungsgemäße Führung der Kasse verantwortlich. 


Jede Zahlungsanweisung muss von einem Vorstandsmitglied - außer Kassenwart - bestätigt, 

mit dem Verwendungszweck versehen und angewiesen werden. Der Vorstand ist berechtigt, 

eine Revision der Kasse und der vom Kassenwart geführten Bücher vorzunehmen. 


Bankvollmacht erhalten: Kassenwart, stellvertr. Kassenwart 
bei Verhinderung der Vorstehenden 
1 . Vorsitzender und ein weiteres Vorstandsmitglied gemeinsam 

Vorstandsmitglieder, die den Betrag angewiesen haben, sind zur Auszahlung nicht 
berechtigt. 

Für den Abschluss von Verträgen jeglicher Art, soweit sie einen Betrag von 500, -- € 
übersteigen, ist ein vorheriger Beschluss des Vorstandes erforderlich. Nur in 
unaufschiebbaren Fällen kann von der vorstehenden Regelung abgewichen werden. Ein 
Vorstandsbeschluss ist umgehend nachträglich einzuholen. 

Die Wahl der Kassenprüfer erfolgt für drei Jahre in der Weise, dass jeweils ein Kassenprüfer 
ausscheidet und dafür ein neuer gewählt wird. Eine Wiederwahl des ausscheidenden 
Kassenprüfers ist nicht möglich. 
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